
Sie leiden unter einer seelischen Beeinträchtigung?

Wir unterstützen Sie

• bei der Teilhabe am Arbeitsleben

• in der Förderung ihrer Tagesstruktur

• im Training ihrer Leistungs-
und Belastungsfähigkeit

• bei der Klärung beruflicher Perspektiven

Therapeutischer
Zuverdienst



Teilnahme-
voraussetzung

Sie beziehen
Grundsicherung (SGB XII)

und haben eine ärztlich festgestellte seelische Erkrankung

oder

Sie beziehen 
Rente (auch EU-Rente)

und haben eine ärztlich festgestellte seelische Erkrankung.

Wenden Sie sich für eine Teilnahme bitte an
✆ 05361 28 – 2040 oder
✉ spv@stadt.wolfsburg.de.

Sie beziehen SGB II-Leistungen und möchten gerne am 
Programm teilnehmen? Dann wenden Sie sich bitte an die 

Arbeitsvermittlung  bzw. an das Fallmanagement.

Am Programm beteiligt sind verschiedene Wolfsburger 
Einrichtungen des Sozialpsychiatrischen Verbundes Wolfsburg 

mit einem unterschiedlichen Tätigkeitsangebot im 
Helferbereich.
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